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Norm

GGG 1984 §26 Abs1

GrEStG 1987 §5 Abs1 Z1

LiegenschaftsbewertungsG 1992 §2 Abs2

ZZRÄG 2019

1. GrEStG 1987 § 5 heute

2. GrEStG 1987 § 5 gültig ab 17.07.1987

Rechtssatz

Nicht nur verbücherte Rechte reduzieren den - in § 2 Abs. 2 LBG de<nierten und nach § 26 Abs. 1 GGG idF vor dem

ZZRÄG 2019 als Bemessungsgrundlage der Eintragungsgebühr heranzuziehenden (vgl. VwGH 30.3.2017, Ra

2016/16/0037) - Verkehrswert einer Liegenschaft. Weder der Bestimmung des § 26 Abs. 1 GGG noch jener des § 2 Abs.

2 LBG ist entnehmbar, dass nur dingliche Rechte bzw. Lasten wertbeeinDussend sein können. Dementsprechend

können auch bloß obligatorische Rechte den Wert der Liegenschaft beeinDussen, und damit eine Auswirkung auf den

im "redlichen Geschäftsverkehr"- da unter redlichen Geschäftspartnern auch eine bloß obligatorische

Nutzungsmöglichkeit Dritter nicht verschwiegen wird - für diese Liegenschaft üblicherweise bei einer Veräußerung

erzielbaren Preis haben (ebenso etwa OGH 15.7.1999, 6 Ob 151/99w). Diese Sichtweise entspricht im Übrigen auch der

zum GegenleistungsbegriI im GrEStG (§ 5 Abs. 1 Z 1 GrEStG) ergangenen Rechtsprechung des VwGH, wonach (zu

berücksichtigende) vorbehaltene Nutzungen (nur) solche sind, die auf Grund vertraglicher Vereinbarungen dem

Verkäufer zustehen (vgl. VwGH 9.12.1965, 1090/64 [verstärkter Senat], VwSlg. 3375/F), wobei es auf deren

Verbücherung nicht ankommt. Entscheidend ist - der allgemeinen grunderwerbsteuerlichen Gegenleistungssystematik

entsprechend - nur die eingegangene (auf den Erwerb des Grundstücks gerichtete) VerpDichtung des Erwerbers zur

Leistung (vgl. schon VwGH 20.11.1980, 1651/79, zum LeistungsbegriI; vgl. weiters etwa VwGH 14.5.2024, Ra

2022/16/0087, 0088, mwN).Nicht nur verbücherte Rechte reduzieren den - in Paragraph 2, Absatz 2, LBG de<nierten

und nach Paragraph 26, Absatz eins, GGG in der Fassung vor dem ZZRÄG 2019 als Bemessungsgrundlage der
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Eintragungsgebühr heranzuziehenden vergleiche VwGH 30.3.2017, Ra 2016/16/0037) - Verkehrswert einer

Liegenschaft. Weder der Bestimmung des Paragraph 26, Absatz eins, GGG noch jener des Paragraph 2, Absatz 2, LBG

ist entnehmbar, dass nur dingliche Rechte bzw. Lasten wertbeeinDussend sein können. Dementsprechend können

auch bloß obligatorische Rechte den Wert der Liegenschaft beeinDussen, und damit eine Auswirkung auf den im

"redlichen Geschäftsverkehr"- da unter redlichen Geschäftspartnern auch eine bloß obligatorische

Nutzungsmöglichkeit Dritter nicht verschwiegen wird - für diese Liegenschaft üblicherweise bei einer Veräußerung

erzielbaren Preis haben (ebenso etwa OGH 15.7.1999, 6 Ob 151/99w). Diese Sichtweise entspricht im Übrigen auch der

zum GegenleistungsbegriI im GrEStG (Paragraph 5, Absatz eins, ZiIer eins, GrEStG) ergangenen Rechtsprechung des

VwGH, wonach (zu berücksichtigende) vorbehaltene Nutzungen (nur) solche sind, die auf Grund vertraglicher

Vereinbarungen dem Verkäufer zustehen vergleiche VwGH 9.12.1965, 1090/64 [verstärkter Senat], VwSlg. 3375/F),

wobei es auf deren Verbücherung nicht ankommt. Entscheidend ist - der allgemeinen grunderwerbsteuerlichen

Gegenleistungssystematik entsprechend - nur die eingegangene (auf den Erwerb des Grundstücks gerichtete)

VerpDichtung des Erwerbers zur Leistung vergleiche schon VwGH 20.11.1980, 1651/79, zum LeistungsbegriI;

vergleiche weiters etwa VwGH 14.5.2024, Ra 2022/16/0087, 0088, mwN).
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